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23 Punkte private Haftpflichtversicherung 
 

Fragen Sie den Vermittler 

bzw. die Gesellschaft nach 

den 23 Punkten, und wichtig: 

Lassen Sie sich die Fund-

stellen in den Bedingungen 

zeigen 
 

(1) Deckungssumme 

Die Deckungssumme wird mit 
3 Millionen EURO pauschal 
für Personen und Sachschäden 
angeboten. 
 

(2) Vermögensschaden 
Vermögensschäden werden 
mit 100.000 EURO versichert. 
 

(3) Auslandsdeckung 
Eingeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus im Aus-
land vorkommende Schaden-
ereignisse bei unbegrenzten 
Aufenthalten in Europa und 
vorübergehenden Aufenthalten 
außerhalb Europas bis zu 2 
Jahren. 
 

(4) Vorsorgever-

sicherung 
Die Vorsorgeversicherung 
wird mit folgenden Deckungs-
summen eingeschlossen:  
1 Mio. EURO pauschal für 
Personen- und Sachschäden 
und 100.000 EURO für Ver-
mögensschäden. 
 

(5) Forderungsausfall 
Schäden am Eigentum 
und/oder der Gesundheit sind 
ab einer Schadenersatzanforde-
rung in Höhe von 500,- EURO 
mitversichert, sofern der Schä-
diger selbst nicht haftpflicht-
versichert und zahlungsunfähig 
(nach Abgabe der eidesstattli-
chen Versicherung und Eintra-
gung in das Schuldnerver-
zeichnis nach § 915 ZPO) ist. 
 

(6) Regressansprüche 

von Sozialversicherungs-

trägern 
Schadensersatzansprüche von 
Sozialversicherungen und 
Arbeitgebern, in Folge von 
verursachten Personenschäden 
sind mitversichert. 

 

(7) Mietsachschäden 

Schäden an gemieteten Wohn-
räumen und sonstigen, zu 
privaten Zwecken gemieteten 
Räumen in Gebäuden, sind bis 
1 Million Euro versichert. 
Ausgenommen sind Schäden, 
die auf Abnutzung, Verschleiß 
oder übermäßige Be-
anspruchung zurückzuführen 
sind. 
 

(8) Schäden an frem-

den, gemieteten, geliehenen 

Sachen 
Sachschäden an fremden, 
gemieteten und geliehenen 
Sachen sind bis 500 EURO 
mitversichert. 
 

(9) Allmählichkeits-

schäden 
Sachschäden, die durch all-
mähliche Einwirkung der 
Temperatur, von Gasen, 
Dämpfen, Feuchtigkeit oder 
Niederschlag entstehen, sind 
mitversichert. 
 

(10) Verlust von frem-

den privaten Schlüsseln 
Bei Verlust von fremden Pri-
vatschlüsseln (z.B. Miet-
hausschlüssel), werden die 
Kosten für die notwendige 
Auswechslung der Schlösser/ 
Schließanlagen übernommen. 
 

(11) Benzinklausel 
Schäden, aus dem Gebrauch 
von nicht zulassungs- oder 
versicherungspflichtigen Kfz, 
Arbeitsmaschinen oder Flug-
modellen (bis 5 kg Flugge-
wicht) sind mitversichert. 
(z.B.: Rasenmäher, Schnee-
räumer, motorbetriebene 
Kinderfahrzeuge bis 6 Km/h, 
Modellautos- und boote) 
 

(12) Gewässer-

schadenrisiko 

Schäden durch Umweltein-
wirkung, z.B.  durch Farben, 
Lacke, Heizöl, etc. mit einem 
einzelnen Fassungsvermögen 
bis zu 100 Liter und einem 
Gesamtfassungsvermögen bis 
zu 1000 Liter, auf Gewässer 
einschließlich Grundwasser, 
sind mitversichert. 

 

(13) Reiter oder  

Fahrer fremder Pferde oder 

Fuhrwerke 
Hüter oder Reiter fremder 
Pferde, einschließlich das 
Führen und der Gebrauch von 
fremden Pferdeführwerken zu 
privaten Zwecken, sind mit-
versichert. 
 

(14) Hüten fremder 

Hunde 

Bei vorübergehender Be-
aufsichtigung fremder Hunde, 
sind durch diese verursachte 
Schäden mitversichert. 
 

(15) Windsurfrisiko 

Schäden, die durch die Nut-
zung eigener, geliehener oder 
gemieteter Surfbretter verur-
sacht werden, sind mitversi-
chert. 
 

(16) Tätigkeit als Tages-

mutter 
Bei nicht gewerbsmäßiger 
Betreuung von Kindern, sind 
Schäden, die diese verursachen 
oder gar selbst erfahren, mit-
versichert.  
 

(17) Bauherren 

Das Bauherrenrisiko gilt auch 
für Schäden, die auf Grundstü-
cken oder Baustellen passie-
ren, obwohl den Bauherrn 
keine direkte Schuld trifft. Das 
Bauherrenrisiko wird mit 
100.000 EURO Bausumme 
mitversichert. 
 

(18) Deliktsunfähige 

Kinder 

Kinder bis zum 7. Lebensjahr 
sind grundsätzlich nicht für ihr 
Handeln verantwortlich. Im 
Straßenverkehr sind Kinder bis 
zum 10.Lebensjahr nur für ihr 
Handeln verantwortlich, sofern 
dies vorsätzlich herbeigeführt 
wurde. 
Kinder bzw. Jugendliche bis 
zum 18.Lebensjahr sind nur 
beschränkt deliktfähig, d.h. sie 
sind nur dann für eine schädi-
gende Handlung verantwort-
lich, wenn sie bei der Vor-
nahme der Handlung die zur 
Erkenntnis der Verantwort-
lichkeit erforderliche Einsicht 
hatten. 
In diesen Fällen entfällt die 
Prüfung der Aufsichtspflicht-
verletzung, bis max. 5000 € je 
Leistungsfall. 
 

(19) Ehepartner/ 

Lebensgefährten und dessen 

Kinder 
Ehepartner, Lebensgefährten, 
einschließlich seiner Kinder 
gelten als mitversichert. 
 

(20) Volljährige Kinder 
Volljährige Kinder, die nach 
der Ausbildung arbeitslos sind, 
werden mitversichert, sofern 
sie unverheiratet sind und zu 
Hause wohnen. 
 

(21) Gefälligkeits-

handlungen 
Gefälligkeitshandlungen sind, 
wer eine Leistung zu Gunsten 
einer anderen Person ohne 
Zahlung eines Entgelts oder 
einer anderweitigen Gegen-
leistung erbringt. Entsteht bei 
einer Gefälligkeitshandlung 
ein Schaden ist dieser ohne 
Selbstbeteiligung bis 10.000 
Euro versichert. 
 

(22) Verlust von berufli-

chen Schlüsseln 

Bei Verlust von beruflichen 
genutzten Schlüsseln, werden 
die Kosten für die notwendige 
Auswechslung der Schlösser / 
Schließanlagen bis 40.000 
EUR übernommen. 
_________________________ 

(23) Internetrisiko 

Schäden aus der privaten 
Nutzung von Internet oder 
Email, wie dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereit-
stellung elektronischer Daten 
(z.B. im Internet, per Email 
oder mittels Datenträger) sind 
versichert. Hierunter fallen 
auch bspw. Löschung, Verän-
derung von Dateien bei Dritten 
durch Computer-Viren sowie 
die Kosten zur Wiederherstel-
lung der veränderten Dateien. 


